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10 Ablehnung der Aus-
stellung eines Euro-
päischen Berufsaus-
weises bei Verletzung 
der Mitwirkungspfl icht 
oder erheblicher Er-
schwerung der Aufklä-
rung des Sachverhalts 
durch den Antragsteller 
nach § 15 ThürBQFG

nach Zeitauf-
wand (Nr. 1.4 
der Anlage zu 
§ 1 ThürAllg-
VwKostO)

mindes-
tens 20

11 Widerruf eines ausge-
stellten Europäischen 
Berufsausweises

nach Zeitauf-
wand (Nr. 1.4 
der Anlage zu 
§ 1 ThürAllg-
VwKostO)

mindes-
tens 20

12 Überprüfung der deut-
schen Sprachkennt-
nisse

50 bis 
300

13 Bekanntgabe der vor-
aussichtlichen Verwal-
tungskosten nach § 17 
Abs. 1 Satz 2 ThürB-
QFG

verwal-
tungs-
kosten-
frei"

Artikel 15
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 2. Juli 2016
Der Präsident des Landtags

Carius

Vorschaltgesetz zur Durchführung der Gebietsreform in Thüringen
Vom 2. Juli 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1
Thüringer Vorschaltgesetz

zur Neugliederung der Landkreise, kreisfreien Städte 
und kreisangehörigen Gemeinden

(Thüringer Gebietsreform-Vorschaltgesetz 
- ThürGVG -)

 § 1
Ziele

(1) Ziel der Gebietsreform ist die Schaffung leistungs- und 
verwaltungsstarker Gebietskörperschaften, die dauerhaft in 
der Lage sind, die ihnen obliegenden Aufgaben in geord-
neter Haushaltswirtschaft sachgerecht, bürgernah, rechts-
sicher und eigenverantwortlich wahrzunehmen. 

(2) Die Gebietskörperschaften sollen ein dauerhaft trag-
fähiges Fundament für die demokratische Mitwirkung der 
Bürger bilden. 

(3) Zentralörtliche Strukturen sollen gestärkt werden. Die 
künftige Gemeindestruktur soll die Belange der im Lan-
desentwicklungsprogramm Thüringen 2025 vom 15. Mai 
2014 (GVBl. S. 205 -206-) festgelegten Ober- und Mittel-
zentren in ihrer Stadt-Umland-Beziehung mit den unmit-
telbar angrenzenden Gemeinden in besonderem Maße 
berücksichtigen. 

 § 2
Neugliederung der Landkreise

(1) Landkreise sollen mindestens 130.000 und höchstens 
250.000 Einwohner haben. 

(2) Die neu zu bildenden Landkreise sollen eine Fläche von 
3.000 Quadratkilometern nicht überschreiten. 

(3) Die Bildung der neuen Landkreise erfolgt durch Zusam-
menschluss der bestehenden Landkreise. Eine Aufteilung 
des Gebietes bestehender Landkreise soll unterbleiben. 
Ausnahmen sind im Einzelfall möglich. § 92 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) bleibt im Übrigen unberührt. 

(4) Die Festlegung der Gebiete der neuen Landkreise er-
folgt durch Gesetz.

 § 3
Neugliederung der kreisfreien Städte

(1) Kreisfreie Städte sollen mindestens 100.000 Einwoh-
ner haben.

(2) Kreisfreie Städte, die die erforderliche Mindesteinwoh-
nerzahl unterschreiten, sollen jeweils in einen angrenzen-
den Landkreis eingegliedert werden. 

(3) Kreisfreie Städte sollen durch Eingliederungen von Um-
landgemeinden gestärkt werden, soweit dies der Neubil-
dung der Landkreise nicht entgegensteht. 

(4) Die Eingliederung bisher kreisfreier Städte in einen je-
weils angrenzenden Landkreis erfolgt durch Gesetz.

§ 4
Neugliederung der kreisangehörigen Gemeinden

(1) Kreisangehörige Gemeinden sollen mindestens 6.000 
Einwohner haben. 

(2) Die Bildung, Änderung und Erweiterung von Verwal-
tungsgemeinschaften nach § 46 Abs. 1 ThürKO und die 
Übertragung von Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft 
nach § 51 ThürKO (erfüllende Gemeinde) sind ausge-
schlossen. Die Aufl ösung bestehender Verwaltungsge-
meinschaften erfolgt durch Gesetz. 
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(3) Kreisangehörige Gemeinden sollen unter Beachtung 
des § 5 mit benachbarten Gemeinden desselben Land-
kreises zusammengeschlossen, durch Eingliederung ver-
größert oder nach § 3 Abs. 3 in kreisfreie Städte einge-
gliedert werden.

(4) Neugliederungen von kreisangehörigen Gemeinden 
nach Absatz 3, die die derzeitigen Landkreisgrenzen über-
schreiten, sind möglich, sofern diese der Neugliederung 
der Landkreise und kreisfreien Städte nicht entgegenste-
hen und diese Gemeindeneugliederungen nicht vor der 
Neugliederung der Landkreise und kreisfreien Städte nach 
§ 2 Abs. 4 und § 3 Abs. 4 in Kraft treten. 

(5) Die Neugliederung von Gemeinden nach den Absät-
zen 3 oder 4 erfolgt durch Gesetz. § 9 ThürKO bleibt im 
Übrigen unberührt. 

§ 5
Zentrale Orte und Verfl echtungsbereiche

(1) Gemeinden, die im Landesentwicklungsprogramm 
Thüringen 2025 als Ober- oder Mittelzentrum ausgewie-
sen sind, sollen durch Eingliederungen vergrößert werden.

(2) Jede neu gegliederte Gemeinde soll so strukturiert 
sein, dass sie die Funktion eines Zentralen Ortes über-
nehmen kann.

§ 6
Freiwilligkeitsphase für kreisangehörige Gemeinden

(1) Die Freiwilligkeitsphase ist auf die Neugliederung der 
kreisangehörigen Gemeinden beschränkt. Sie gilt für mög-
liche freiwillige Eingliederungen kreisangehöriger Gemein-
den in kreisfreie Städte entsprechend. 

(2) Anträge auf Bildung von freiwilligen Gemeindestruktu-
ren durch Aufl ösung und Zusammenschluss oder Einglie-
derung, die den Vorgaben dieses Gesetzes entsprechen, 
sind bis zum 31. Oktober 2017 auf dem Dienstweg bei dem 
für Kommunalrecht zuständigen Ministerium zu stellen. 

§ 7
Strukturbegleithilfen

(1) Gemeinden, deren Neugliederung im Jahr 2018 in Kraft 
tritt, können nach Inkrafttreten der Gebiets- und Bestands-
änderung allgemeine, steuerkraftunabhängige Zuweisun-
gen (Strukturbegleithilfen) erhalten. Die Förderung dient 
nicht der Sicherstellung der angemessenen Finanzaus-
stattung der kommunalen Gebietskörperschaften durch 
das Land im Sinne des Artikels 93 Abs. 1 Satz 1 der Ver-
fassung des Freistaats Thüringen und ist nicht Bestand-
teil der Finanzausgleichsmasse nach § 3 des Thüringer 
Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG). Die neu geglieder-
ten Gemeinden sind verpfl ichtet, in der Regel innerhalb 
von fünf Jahren Schulden in mindestens derselben Höhe 
zu tilgen, in der sie Strukturbegleithilfen erhalten haben.

(2) Anspruchsvoraussetzung für Strukturbegleithilfen nach 
Absatz 1 Satz 1 und 2 ist, dass neu zu gliedernde Gemein-
den zum 31. Dezember 2015 verpfl ichtet waren, ein Haus-

haltssicherungskonzept gemäß § 53 a ThürKO oder § 4 
ThürKDG aufzustellen oder fortzuschreiben und in den 
Jahren 2012, 2013 oder 2014 einen Fehlbetrag in der Jah-
resrechnung beziehungsweise einen Finanzmittelfehlbe-
trag aufweisen.

(3) Der Fehlbetrag für die Jahre 2012, 2013 und 2014 er-
gibt sich nach § 23 Abs. 2 in Verbindung mit § 87 Nr. 12 der 
Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung; der Finanzmit-
telfehlbetrag für die Jahre 2012, 2013 und 2014 nach § 47 
Abs. 1 und 2 Satz 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 15 
und § 63 Nr. 27 der Thüringer Gemeindehaushaltsverord-
nung-Doppik aus den Finanzrechnungen der Gemeinde.

(4) Die Höhe der auszuzahlenden Strukturbegleithilfe er-
gibt sich aus der Summe der Fehlbeträge oder Finanz-
mittelfehlbeträge aus den Jahren 2012, 2013 und 2014 
der neu zu gliedernden Gemeinden. Geht die neu zu glie-
dernde Gemeinde in unterschiedlichen neu gegliederten 
Gemeinden auf, ist die Strukturbegleithilfe einwohnerbe-
zogen aufzuteilen.

(5) Die Strukturbegleithilfe ist auf die Höhe der jeweiligen 
Verschuldung der neu zu gliedernden Gemeinde nach 
der Tabelle "Schulden der Gemeinden und Gemeindever-
bände am 31. Dezember 2014 in Thüringen" des Thürin-
ger Landesamtes für Statistik begrenzt. Sie beträgt aber 
höchstens vier Millionen Euro je neu zu gliedernder Ge-
meinde (Höchstbetrag).

(6) Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. Soweit eine 
Gemeinde nach Absatz 1 von Neugliederungen nach die-
sem Gesetz mehrfach betroffen ist, werden die Fehlbeträ-
ge oder Finanzmittelfehlbeträge dieser Gemeinde nur ein-
mal berücksichtigt.

(7) Die Gewährung der Strukturbegleithilfe erfolgt nach In-
krafttreten des die jeweilige neu zu gliedernde Gemeinde 
betreffenden Gesetzes zur Gebiets- und Bestandsverände-
rung durch das für Kommunalrecht zuständige Ministerium 
oder eine von ihm durch Verwaltungsvorschrift bestimmte 
Behörde. Die Gewährung erfolgt ab dem 1. Januar 2018.

§ 8
Förderung freiwilliger Gemeindeneugliederungen

(1) Gemeinden, die nach § 6 durch Gesetz neu gebildet 
oder vergrößert wurden, erhalten allgemeine, steuerkraf-
tunabhängige und nicht zweckgebundene Zuweisungen 
als Neugliederungsprämie. Die Förderung dient nicht der 
Sicherstellung der angemessenen Finanzausstattung der 
kommunalen Gebietskörperschaften durch das Land im 
Sinne des Artikels 93 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen und ist nicht Bestandteil der Finanz-
ausgleichsmasse nach § 3 ThürFAG.

(2) Die Neugliederungsprämie nach Absatz 1 Satz 1 be-
trägt 100 Euro pro Einwohner der nach § 6 neu geglieder-
ten Gemeinde, maximal eine Million Euro. Die Auszah-
lung erfolgt spätestens drei Monate nach Inkrafttreten der 
Gebiets- und Bestandsänderung an die neu gegliederte 
Gemeinde in einem Betrag. Für die Berechnung der Zu-
weisung ist die vom Thüringer Landesamt für Statistik fest-
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gestellte Einwohnerzahl zum 31. Dezember des dem Jahr 
des Inkrafttretens der Neugliederung vorvergangenen Jah-
res maßgeblich, soweit im Neugliederungsgesetz keine ab-
weichende Regelung getroffen wird.

(3) Die nochmalige Förderung einer im Sinne des Absat-
zes 1 neu gebildeten oder vergrößerten Gemeinde ist aus-
geschlossen.

(4) Die Gewährung der Förderung nach Absatz 1 erfolgt 
durch das für Kommunalrecht zuständige Ministerium. Die-
ses kann die Zuständigkeit für die Gewährung auf eine 
andere Behörde durch Verwaltungsvorschrift übertragen.

§ 8 a
Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Landes

(1) Für die Finanzierung der Strukturbegleithilfen nach § 7 
und der Neugliederungsprämien zur Förderung freiwilliger 
Gemeindeneugliederungen nach § 8 werden mindestens 
155 Millionen Euro bereitgestellt.

(2) Soweit ein Teil der nach Absatz 1 bereitgestellten Haus-
haltsmittel nicht entsprechend den dort genannten Zielen 
eingesetzt worden ist, sind diese ab dem Haushaltsjahr 
2018 zum Ausgleich besonderer Belastungen der kommu-
nalen Gebietskörperschaften im Zuge der Gebietsreform 
zu verwenden. Die Verteilung der Mittel einschließlich des 
Verfahrens regelt das für Kommunalrecht zuständige Mi-
nisterium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zustän-
digen Ministerium durch eine Richtlinie.

§ 9
Übergangsbestimmung

Die in den §§ 2 bis 4 bestimmten Mindesteinwohnerzahlen 
für Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Ge-
meinden sollen die neu gebildeten Gebietskörperschaften 
dauerhaft, aber mindestens bis zum Jahr 2035, nicht un-
terschreiten. Für die Abschätzung der in Satz 1 genannten 
Einwohnerzahlen der neu gebildeten Gebietskörperschaf-
ten im Jahr 2035 sind die am 7. September 2015 veröffent-
lichte 1. regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für 
die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die am 5. April 
2016 veröffentlichte Vorausberechnung für die kreisange-
hörigen Gemeinden des Landesamtes für Statistik maß-
geblich. Die Daten wurden vom Thüringer Landesamt für 
Statistik als Statistischer Bericht unter dem Titel "Die Be-
völkerung Thüringens 2014 und 2035, sowie Fläche 2014 
nach Gemeinden - Bevölkerungsvorausberechnung -" ver-
öffentlicht (Bestell-Nr. 01122).

§ 10
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

Artikel 2
Änderung der Thüringer Kommunalordnung

Die Thüringer Kommunalordnung in der Fassung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Arti-

kel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 183), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Abs. 5 Satz 1 wird die Zahl "3 000" durch die Zahl 
"6 000" ersetzt.

2. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 Satz 4 wird der Verweis "§ 19 Abs. 4" 
durch den Verweis "§ 19 Abs. 6" ersetzt.

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:

"(6) Wird durch einen Zusammenschluss von Ge-
meinden eine neue Gemeinde gebildet, ist inner-
halb von sechs Monaten nach Wirksamwerden der 
Gemeindeneubildung die Wahl der Gemeinderats-
mitglieder und des Bürgermeisters durchzuführen. 
Die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde bestimmt 
den Termin für die durchzuführenden Wahlen nach 
Satz 1. Vom Wirksamwerden der Gemeindeneu-
bildung bis zur Wahl der neuen Gemeinderatsmit-
glieder setzt sich der Gemeinderat der neu gebil-
deten Gemeinde aus den Gemeinderatsmitgliedern 
der Gemeinderäte der aufgelösten Gemeinden zu-
sammen. Zur Wahrnehmung der Funktion des Bür-
germeisters für den Zeitraum vom Wirksamwerden 
der Gemeindeneubildung bis zur Wahl des Bür-
germeisters der neu gebildeten Gemeinde bestellt 
die Rechtsaufsichtsbehörde einen Beauftragten. 
Der Beauftragte leitet die Vorbereitung und Durch-
führung der Wahlen nach Satz 1, sofern er nicht 
nach den Bestimmungen des Thüringer Kommu-
nalwahlgesetzes verhindert ist. Im Fall der Verhin-
derung wird durch die Rechtsaufsichtsbehörde die 
Bestellung aufgehoben und ein neuer Beauftrag-
ter bestellt. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen 
des Thüringer Kommunalwahlgesetzes unberührt."

3. In § 12 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "sowie der wei-
teren Mitglieder des Ortsteil- und Ortschaftsrats" durch 
die Worte "sowie der Ortsteil- und Ortschaftsratsmit-
glieder" ersetzt.

4. Nach § 23 Abs. 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

"Wird eine Gemeinde durch Zusammenschluss von 
Gemeinden neu gebildet oder durch Eingliederung 
von Gemeinden vergrößert, kann in der Hauptsatzung 
bestimmt werden, dass die Zahl der nach Satz 1 zu 
wählenden Gemeinderatsmitglieder bis zum Ende der 
nächsten auf die allgemeinen Kommunalwahlen fol-
genden gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats um 
eine gerade Zahl erhöht wird."

5. Die §§ 45 und 45 a erhalten folgende Fassung: 

"§ 45
Ortsteilverfassung, Ortsteilbürgermeister, Ortsteilrat

(1) Durch Regelung in der Hauptsatzung kann die Ge-
meinde für alle oder für einzelne Ortsteile eine Ortsteil-
verfassung einführen. Mehrere benachbarte Ortsteile 
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können gemeinsam eine Ortsteilverfassung erhalten. 
In Ortsteilen mit Ortsteilverfassung wird ein Ortsteilrat 
für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Gemein-
derats gebildet. Die Ortsteilverfassung kann frühestens 
zum Ende der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats 
bis zur Festsetzung des Wahltermins aufgehoben oder 
geändert werden. Wird kein Ortsteilrat gebildet, kann 
die Ortsteilverfassung auch vor dem Ende der gesetz-
lichen Amtszeit des Gemeinderats wieder aufgehoben 
werden. Der Beschluss zur Aufhebung der Ortsteilver-
fassung bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der 
Gemeinderatsmitglieder. Bei Bestehen eines Ortsteil-
rats wird der Beschluss wirksam, wenn der Ortsteilrat 
nicht innerhalb eines Monats nach Mitteilung des Be-
schlusses widerspricht. 

(2) Der Ortsteilrat besteht aus dem Ortsteilbürgermeis-
ter und den Ortsteilratsmitgliedern. Der Ortsteilbürger-
meister ist Vorsitzender des Ortsteilrats. Der Ortsteilrat 
wählt aus seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertre-
ter des Ortsteilbürgermeisters. Die §§ 34 bis 42 gel-
ten entsprechend.

(3) Die Ortsteilratsmitglieder werden in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl für 
die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinde-
rats gewählt. Sie sind ehrenamtlich tätig. Die Zahl der 
Ortsteilratsmitglieder beträgt in Ortsteilen 
mit bis zu  500 Einwohnern 4,
mit mehr als 500 bis zu 1.000 Einwohnern 6,
mit mehr als 1.000 bis zu 2.000 Einwohnern 8,
mit mehr als 2.000 Einwohnern 10.
Werden weniger Bewerber zugelassen als Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind oder nehmen weniger 
gewählte Personen die Wahl als Ortsteilratsmitglied 
an, verringert sich die Zahl der Ortsteilratsmitglieder 
nach Satz 3 entsprechend. Dies gilt auch, wenn nach 
dem Ausscheiden eines Ortsteilratsmitglieds der Sitz 
für den Rest der Amtszeit unbesetzt bleibt. Das Nä-
here zum Wahlverfahren bestimmt die Hauptsatzung 
der Gemeinde. Werden keine Ortsteilratsmitglieder ge-
wählt oder nehmen die gewählten Personen die Wahl 
nicht an, hat der Ortsteilbürgermeister die Befugnisse 
des Ortsteilrats. 

(4) Der Ortsteilbürgermeister ist Ehrenbeamter der Ge-
meinde und wird nach den für die Wahl des ehrenamt-
lichen Bürgermeisters geltenden Bestimmungen des 
Thüringer Kommunalwahlgesetzes für die Dauer der 
gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats gewählt. Wird 
ein Ortsteilbürgermeister nicht gewählt oder nimmt die 
gewählte Person die Wahl nicht an, wählt der Ortsteil-
rat den Ortsteilbürgermeister aus seiner Mitte. Für die 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Ortsteil-
bürgermeisters in einem mit Beginn der neuen Amts-
zeit des Gemeinderats eingeführten oder geänderten 
Ortsteil mit Ortsteilverfassung gilt die Einführung oder 
Änderung der Ortsteilverfassung als zum Zeitpunkt der 
Wahl bereits eingetreten. Für die Abwahl des Ortsteil-
bürgermeisters gilt § 28 Abs. 6 entsprechend. Wird 
ein Ortsteilbürgermeister aus der Mitte des Ortsteilra-
tes nicht gewählt oder nimmt die gewählte Person die 

Wahl nicht an oder scheiden der Ortsteilbürgermeister 
und sein Stellvertreter vor Ablauf ihrer Amtszeit vorzei-
tig aus ihren Ämtern aus und können diese Ämter bis 
zum Ablauf der Amtszeit des Ortsteilrats nicht neu be-
setzt werden, nehmen der Bürgermeister der Gemein-
de und sein Stellvertreter die Aufgaben des Ortsteilbür-
germeisters und seines Stellvertreters bis zum Ablauf 
der Amtszeit des Ortsteilrats wahr. Der Ortsteilbürger-
meister hat das Recht, beratend an allen die Belange 
des Ortsteils betreffenden Sitzungen des Gemeinderats 
und der Ausschüsse teilzunehmen und entsprechen-
de Anträge zu stellen. Er ist hierzu wie ein Gemeinde-
ratsmitglied zu laden.

(5) Der Ortsteilrat berät über die Angelegenheiten des 
Ortsteils. Der Ortsteilrat kann in allen Angelegenheiten, 
die den Ortsteil betreffen, Empfehlungen und Vorschlä-
ge unterbreiten. Diese müssen innerhalb einer Frist von 
drei Monaten von dem für die Entscheidung zuständi-
gen Organ der Gemeinde behandelt werden. Über das 
Ergebnis der Behandlung ist der Ortsteilrat zu unter-
richten. Der Ortsteilrat ist in allen wichtigen, den Orts-
teil betreffenden Angelegenheiten rechtzeitig vor der 
Entscheidung des zuständigen Organs der Gemeinde 
zu hören. Dem Ortsteilrat ist eine angemessene Frist 
zur Stellungnahme zu geben, insbesondere vor Beginn 
der Beratungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 
der Gemeinde sowie der Nachtragshaushaltssatzun-
gen und zu baurechtlichen Satzungen und Planungen. 
Folgt das für die Entscheidung zuständige Organ der 
Gemeinde der Empfehlung, dem Vorschlag oder der 
Stellungnahme des Ortsteilrates nicht, sind dem Orts-
teilrat die Gründe darzulegen. Ist aufgrund der Eilbe-
dürftigkeit der Entscheidung eine Anhörung des Orts-
teilrats nicht möglich, sind diesem die Gründe für die 
Eilbedürftigkeit und die Art der Erledigung unverzüg-
lich mitzuteilen.

(6) Der Ortsteilrat entscheidet über folgende Angele-
genheiten des Ortsteils:
1. Verwendung der dem Ortsteil für kulturelle, sport-

liche und soziale Zwecke zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmittel,

2. Pfl ege und Durchführung von Veranstaltungen des 
Brauchtums, der Heimatpfl ege und der kulturellen 
Tradition, Förderung und Entwicklung des kultu-
rellen Lebens, Unterstützung der Ortsfeuerwehr.

Er gibt Stellungnahmen ab zu:
1. der Änderung der Einteilung der Gemeinde in Orts-

teile, soweit der Ortsteil betroffen ist, oder der Än-
derung des Namens des Ortsteils,

2. der Benennung und Umbenennung der im Gebiet 
des Ortsteils dem öffentlichen Verkehr dienenden 
Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie der öf-
fentlichen Einrichtungen,

3. den beabsichtigten Veranstaltungen und Märkten 
im Ortsteil.

Durch die Hauptsatzung können dem Ortsteilrat weitere 
auf den Ortsteil bezogene Aufgaben zur Beratung und 
Entscheidung übertragen werden. Aufgaben nach § 26 
Abs. 2 dürfen nicht übertragen werden. Die Gemeinde 
hat dem Ortsteil zur Erfüllung seiner Aufgaben fi nan-
zielle Mittel im angemessenen Umfang in der Haus-
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haltssatzung zur Verfügung zu stellen. Sofern der Ge-
meinderat keine abweichende Festsetzung beschließt, 
entspricht ab Beginn des Haushaltsjahres 2017 die 
Höhe dieser fi nanziellen Mittel fünf Euro je Einwohner 
im Ortsteil mit Ortsteilverfassung zum 31. Dezember 
des jeweiligen Haushaltsvorvorjahres. Ab Beginn des 
Haushaltsjahres 2018 verändert sich der in Satz 6 ge-
nannte Betrag jährlich nach Maßgabe der im Gesetz- 
und Verordnungsblatt des Freistaats Thüringen veröf-
fentlichten Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des 
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordne-
ten des Thüringer Landtags (Thüringer Abgeordneten-
gesetz - ThürAbgG -) vom 9. März 1995 in der jeweils 
geltenden Fassung; es ist auf den zum Zeitpunkt des 
Beschlusses über die Haushaltssatzung aktuellsten im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thü-
ringen veröffentlichten Wert abzustellen.

(7) Die Entscheidungen des Ortsteilrats dürfen dem Zu-
sammenwachsen der Gemeinde nicht entgegenwirken 
und den Gesamtbelangen der Gemeinde nicht wider-
sprechen. Sie müssen die gesetzlichen Aufgaben und 
Zuständigkeiten, die planerischen Entscheidungen so-
wie das Ortsrecht einschließlich der Haushaltssatzung 
der Gemeinde beachten. Entscheidungen, die nicht den 
Anforderungen nach Satz 1 entsprechen, können durch 
den Gemeinderat mit der Mehrheit seiner gesetzlichen 
Mitglieder geändert oder aufgehoben werden. Der Voll-
zug der Entscheidungen obliegt dem Bürgermeister der 
Gemeinde. Hält der Bürgermeister eine Entscheidung 
des Ortsteilrats für rechtswidrig, so hat er ihren Voll-
zug auszusetzen und sie in der nächsten Sitzung des 
Ortsteilrats, die innerhalb eines Monats nach der Ent-
scheidung stattfi nden muss, gegenüber dem Ortsteil-
rat zu beanstanden. Verbleibt der Ortsteilrat bei seiner 
Entscheidung, so hat der Bürgermeister unverzüglich 
die Rechtsaufsichtsbehörde zu unterrichten. Gegen die 
Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde kann der 
Ortsteil Klage bei dem zuständigen Verwaltungsgericht 
erheben. Das Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) entfällt.

(8) Im Fall der Eingliederung einer Gemeinde in eine 
andere oder der Bildung einer neuen Gemeinde wäh-
rend der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats ist 
mit Wirksamwerden der Bestandsänderung für den 
Rest der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats für 
das Gebiet der aufgelösten Gemeinde die Ortsteilver-
fassung eingeführt; Absatz 1 Satz 4 bis 7 bleibt un-
berührt. Der bisherige Bürgermeister der aufgelösten 
Gemeinde ist für die Dauer der laufenden gesetzli-
chen Amtszeit des Gemeinderats unter Berufung in 
das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum Orts-
teilbürgermeister zu ernennen. Die Ernennung erfolgt 
durch die oberste Dienstbehörde. Abweichend von § 2 
Abs. 1 Satz 2 der Thüringer Verordnung über die Auf-
wandsentschädigung der ehrenamtlichen kommuna-
len Wahlbeamten auf Zeit (ThürAufEVO) darf die Auf-
wandsentschädigung für den Ortsteilbürgermeister für 
die Dauer der laufenden Amtszeit des Gemeinderats 
bis zum monatlichen Höchstbetrag festgesetzt wer-
den. Die bisherigen Gemeinderatsmitglieder sind die 
Ortsteilratsmitglieder. Eine Wahl nach Absatz 3 Satz 1 

fi ndet nicht statt; Absatz 3 Satz 3 fi ndet keine Anwen-
dung. § 12 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. Nimmt kein 
bisheriges Gemeinderatsmitglied das Amt des Ortsteil-
ratsmitglieds an, hat der Ortsteilbürgermeister die Be-
fugnisse des Ortsteilrats.

(9) Im Falle der freiwilligen Bildung oder Eingliederung 
einer Gemeinde können die Gemeinden beantragen, 
dass Absatz 8 mit Wirksamwerden der Bestandsände-
rung nicht zur Anwendung kommen soll; eine entspre-
chende Regelung erfolgt im Neugliederungsgesetz. Im 
Neugliederungsgesetz wird ebenfalls die Frist zur An-
passung des Ortsrechts geregelt.

§ 45 a
Ortschaften, Ortschaftsbürgermeister, Ortschaftsrat

(1) Die Landgemeinde hat durch Regelung in der 
Hauptsatzung für die Ortsteile die Ortschaftsverfas-
sung einzuführen. Mehrere benachbarte Ortsteile kön-
nen gemeinsam eine Ortschaftsverfassung erhalten. 
In jedem Ortsteil mit Ortschaftsverfassung (Ortschaft) 
wird ein Ortschaftsrat für die Dauer der gesetzlichen 
Amtszeit des Gemeinderats gebildet. Auf Vorschlag der 
Ortschaft kann die Ortschaftsverfassung frühestens 
zum Ende der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinde-
rats bis zur Festsetzung des Wahltermins aufgehoben 
oder geändert werden. Die Ortschaftsverfassung kann 
für einzelne Ortschaften, außer auf Vorschlag der Ort-
schaft selbst, nur wieder aufgehoben werden, wenn für 
die Dauer der gesetzlichen Amtszeit kein Ortschaftsrat 
gebildet wird. Der Beschluss zur Aufhebung der Ort-
schaftsverfassung bedarf der Mehrheit der gesetzli-
chen Zahl der Gemeinderatsmitglieder. 

(2) Der Ortschaftsrat besteht aus dem Ortschaftsbür-
germeister und den Ortschaftsratsmitgliedern. Der Ort-
schaftsbürgermeister ist Vorsitzender des Ortschafts-
rats. Der Ortschaftsrat wählt aus seiner Mitte einen oder 
mehrere Stellvertreter des Ortschaftsbürgermeisters. 
Die §§ 34 bis 42 gelten entsprechend. 

(3) Die Ortschaftsratsmitglieder werden in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl für 
die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinde-
rats gewählt. Sie sind ehrenamtlich tätig. Die Zahl der 
Ortschaftsratsmitglieder beträgt in Ortschaften
mit bis zu  500 Einwohnern 4,
mit mehr als 500 bis zu 1.000 Einwohnern 6,
mit mehr als 1.000 bis zu 2.000 Einwohnern 8,
mit mehr als 2.000 Einwohnern 10.
Werden weniger Bewerber zugelassen als Ortschafts-
ratsmitglieder zu wählen sind oder nehmen weniger ge-
wählte Personen die Wahl als Ortschaftsratsmitglied 
an, verringert sich die Zahl der Ortschaftsratsmitglie-
der nach Satz 3 entsprechend. Dies gilt auch, wenn 
nach dem Ausscheiden eines Ortschaftsratsmitglieds 
der Sitz für den Rest der Amtszeit unbesetzt bleibt. Das 
Nähere zum Wahlverfahren bestimmt die Hauptsatzung 
der Landgemeinde. Werden keine Ortschaftsratsmit-
glieder gewählt oder nehmen die gewählten Personen 
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die Wahl nicht an, hat der Ortschaftsbürgermeister die 
Befugnisse des Ortschaftsrats. 

(4) Der Ortschaftsbürgermeister ist Ehrenbeamter der 
Gemeinde und wird nach den für die Wahl des ehren-
amtlichen Bürgermeisters geltenden Bestimmungen 
des Thüringer Kommunalwahlgesetzes für die Dau-
er der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats ge-
wählt. Wird ein Ortschaftsbürgermeister nicht gewählt 
oder nimmt die gewählte Person die Wahl nicht an, 
wählt der Ortschaftsrat den Ortschaftsbürgermeister 
aus seiner Mitte. Für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl des Ortschaftsbürgermeisters in einer 
mit Beginn der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinde-
rats eingeführten oder geänderten Ortschaft gilt die 
Einführung oder Änderung der Ortschaftsverfassung 
als zum Zeitpunkt der Wahl bereits eingetreten. Für die 
Abwahl des Ortschaftsbürgermeisters gilt § 28 Abs. 6 
entsprechend. Wird ein Ortschaftsbürgermeister aus 
der Mitte des Ortschaftsrats nicht gewählt oder nimmt 
die gewählte Person die Wahl nicht an oder scheiden 
der Ortschaftsbürgermeister und sein Stellvertreter vor 
Ablauf ihrer Amtszeit vorzeitig aus ihren Ämtern aus 
und können diese Ämter bis zum Ablauf der Amtszeit 
des Ortschaftsrats nicht neu besetzt werden, nehmen 
der Bürgermeister der Landgemeinde und sein Stell-
vertreter die Aufgaben des Ortschaftsbürgermeisters 
und seines Stellvertreters bis zum Ablauf der Amtszeit 
des Ortschaftsrats wahr. Der Ortschaftsbürgermeister 
hat das Recht, beratend an allen die Belange der Ort-
schaft betreffenden Sitzungen des Gemeinderats und 
der Ausschüsse teilzunehmen und entsprechende An-
träge zu stellen. Er ist hierzu wie ein Gemeinderats-
mitglied zu laden.

(5) Der Ortschaftsrat berät über die Angelegenheiten 
der Ortschaft. Der Ortschaftsrat kann in allen Angele-
genheiten, die die Ortschaft betreffen, Empfehlungen 
und Vorschläge unterbreiten. Diese müssen inner-
halb einer Frist von drei Monaten von dem für die Ent-
scheidung zuständigen Organ der Landgemeinde be-
handelt werden. Über das Ergebnis der Behandlung 
ist der Ortschaftsrat zu unterrichten. Der Ortschaftsrat 
ist in allen wichtigen, die Ortschaft betreffenden Ange-
legenheiten rechtzeitig vor der Entscheidung des zu-
ständigen Organs der Landgemeinde zu hören. Dem 
Ortschaftsrat ist eine angemessene Frist zur Stellung-
nahme zu geben, insbesondere vor Beginn der Bera-
tungen zum Entwurf der Haushaltssatzung der Landge-
meinde sowie der Nachtragshaushaltssatzungen und 
zu baurechtlichen Satzungen und Planungen. Folgt das 
für die Entscheidung zuständige Organ der Gemeinde 
der Empfehlung, dem Vorschlag oder der Stellungnah-
me des Ortschaftsrats nicht, sind dem Ortschaftsrat die 
Gründe darzulegen. Ist aufgrund der Eilbedürftigkeit der 
Entscheidung eine Anhörung des Ortschaftsrats nicht 
möglich, sind diesem die Gründe für die Eilbedürftig-
keit und die Art der Erledigung unverzüglich mitzuteilen. 

(6) Der Ortschaftsrat entscheidet über folgende Ange-
legenheiten der Ortschaft:

1. Verwendung der der Ortschaft für kulturelle, sport-
liche und soziale Zwecke zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmittel,

2. Pfl ege und Durchführung von Veranstaltungen des 
Brauchtums, der Heimatpfl ege und der kulturellen 
Tradition, Förderung und Entwicklung des kulturel-
len Lebens, Unterstützung der Vereine, Verbände 
und sonstigen Vereinigungen in der Ortschaft, ins-
besondere der Ortsfeuerwehr,

3. Benennung und Umbenennung der im Gebiet der 
Ortschaft dem öffentlichen Verkehr dienenden Stra-
ßen, Wege, Plätze und Brücken sowie der öffent-
lichen Einrichtungen; bei Doppelbenennungen mit 
Verwechslungsgefahr entscheidet der Gemeinde-
rat im Benehmen mit dem Ortschaftsrat,

4. Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- 
und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandset-
zung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließ-
lich der Beleuchtungsanlagen, der Parkanlagen 
und Grünfl ächen,

5. Pfl ege des Ortsbildes sowie Unterhaltung und Aus-
gestaltung von öffentlichen Park- und Grünanla-
gen, deren Bedeutung nicht über die Ortschaft hi-
nausgeht,

6. Teilnahme an Wettbewerben zur Dorfentwicklung 
und -verschönerung,

7. Pfl ege von Partner- und Patenschaften,
8. Information, Dokumentation und Repräsentation in 

Ortschaftsangelegenheiten,
9. Benutzung, Unterhaltung und Ausstattung der in der 

Ortschaft gelegenen öffentlichen Kinderspielplätze, 
der Freizeitangebote für junge Menschen, Sport-
einrichtungen, Büchereien, Dorfgemeinschaftshäu-
ser, Heimatmuseen und Einrichtungen des Bestat-
tungswesens,

10. Wahl oder Vorschlag von ehrenamtlich tätigen Per-
sonen, soweit sich dieses Ehrenamt auf die Ort-
schaft beschränkt und der Landgemeinde diese 
Rechte zustehen.

(7) Der Ortschaftsrat unterbreitet Vorschläge zu:
1. der Aufl ösung der Ortsteile und Ortschaften, der 

Einteilung der Gemeinde in Ortsteile und Ortschaf-
ten, deren Benennung sowie der Änderung der Ein-
teilung und der Benennung, jeweils soweit die Ort-
schaft betroffen ist,

2. wesentlichen Änderungen der Zuständigkeiten des 
Ortschaftsrats durch die Hauptsatzung,

3. dem Erlass, der Änderung oder Aufhebung einer 
die Ortschaft betreffenden Gestaltungssatzung,

4. dem Erlass, der Änderung oder Aufhebung eines 
die Ortschaft betreffenden Bebauungsplans,

5. dem Aus- und Umbau von Straßen, Wegen und Plät-
zen in der Ortschaft, soweit nicht der Ortschaftsrat 
nach Absatz 6 Nr. 4 entscheidet, 

6. der Planung und Durchführung von Investitions-
vorhaben,

7. der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
zu Bauvorhaben im Gebiet der Ortschaft,

8. der Planung, Errichtung, Übernahme, wesentlichen 
Änderung und Schließung von öffentlichen Einrich-
tungen in der Ortschaft,
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9. der Veräußerung, Vermietung und Verpachtung 
von Grundvermögen der Landgemeinde in der 
Ortschaft,

10. beabsichtigten Veranstaltungen und Märkten in 
der Ortschaft,

11. dem Abschluss neuer Partner- und Patenschaften 
der Landgemeinde,

12. der Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffen,
13. der Wahl oder Berufung von ehrenamtlich tätigen 

Personen, soweit sich dieses Ehrenamt auf die Ort-
schaft beschränkt, der Landgemeinde diese Rech-
te zustehen und nicht der Ortschaftsrat nach Ab-
satz 6 Nr. 10 entscheidet, 

14. der Einrichtung einer Schiedsstelle, die den Bereich 
der Ortschaft umfasst, und Wahl der Schiedsper-
son für diese Schiedsstelle.

(8) Durch die Hauptsatzung können dem Ortschaftsrat 
über die in den Absätzen 6 und 7 genannten Aufgaben 
hinaus weitere Aufgaben zur Beratung und Entschei-
dung übertragen werden. Aufgaben nach § 26 Abs. 2 
dürfen nicht übertragen werden. 

(9) Die Landgemeinde hat der Ortschaft zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben fi nanzielle Mittel im angemessenen Um-
fang in der Haushaltssatzung zur Verfügung zu stellen. 
Sofern der Gemeinderat keine abweichende Festset-
zung beschließt, entspricht ab Beginn des Haushalts-
jahres 2017 die Höhe dieser fi nanziellen Mittel fünf Euro 
je Einwohner in der Ortschaft zum 31. Dezember des 
jeweiligen Haushaltsvorvorjahres. Ab Beginn des Haus-
haltsjahres 2018 verändert sich der in Satz 2 genann-
te Betrag jährlich nach Maßgabe der im Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Freistaats Thüringen veröffent-
lichten Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 Thür-
AbgG in der jeweils geltenden Fassung; es ist auf den 
zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushalts-
satzung aktuellsten im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für den Freistaat Thüringen veröffentlichten Wert abzu-
stellen.Die für die Erfüllung der Aufgaben der Ortschaf-
ten veranschlagten Haushaltsansätze sind nach § 16 
Abs. 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung 
(ThürGemHV) für jede einzelne Ortschaft zu Budgets 
zu verbinden. Führt die Landgemeinde ihre Haushalts-
wirtschaft nach den Regelungen des Neuen Kommu-
nalen Finanzwesens, erfolgt die Budgetierung in einem 
Teilhaushalt der Landgemeinde. Die Höhe des Budgets 
wird im Benehmen mit den Ortschaften vom Gemein-
derat der Landgemeinde im Haushaltsplan festgelegt.

(10) Die Entscheidungen des Ortschaftsrats dürfen 
dem Zusammenwachsen der Landgemeinde nicht ent-
gegenwirken und den Gesamtbelangen der Landge-
meinde nicht widersprechen. Sie müssen die gesetzli-
chen Aufgaben und Zuständigkeiten, die planerischen 
Entscheidungen sowie das Ortsrecht einschließlich der 
Haushaltssatzung der Landgemeinde beachten. Ent-
scheidungen des Ortschaftsrats, die nicht den Anfor-
derungen nach Satz 1 entsprechen, können durch den 
Gemeinderat mit der Mehrheit seiner gesetzlichen Mit-
glieder geändert oder aufgehoben werden. Der Vollzug 
der Entscheidungen des Ortschaftsrats obliegt dem 
Bürgermeister der Landgemeinde. Hält der Bürgermeis-

ter eine Entscheidung des Ortschaftsrats für rechtswid-
rig, so hat er ihren Vollzug auszusetzen und sie in der 
nächsten Sitzung des Ortschaftsrats, die innerhalb ei-
nes Monats nach der Entscheidung stattfi nden muss, 
gegenüber dem Ortschaftsrat zu beanstanden. Ver-
bleibt der Ortschaftsrat bei seiner Entscheidung, so hat 
der Bürgermeister unverzüglich die Rechtsaufsichts-
behörde zu unterrichten. Gegen die Entscheidung der 
Rechtsaufsichtsbehörde kann die Ortschaft Klage bei 
dem zuständigen Verwaltungsgericht erheben. Das 
Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 VwGO entfällt.

(11) Im Fall der Bildung oder Erweiterung einer Land-
gemeinde während der gesetzlichen Amtszeit des 
Gemeinderats ist mit Wirksamwerden der Bestands-
änderung der Gemeinden für den Rest der gesetzli-
chen Amtszeit des Gemeinderats für das Gebiet der 
aufgelösten Gemeinde die Ortschaftsverfassung ein-
geführt; Absatz 1 Satz 4 bis 6 bleibt unberührt. Der 
bisherige Bürgermeister der aufgelösten Gemeinde 
ist für die Dauer der laufenden gesetzlichen Amtszeit 
des Gemeinderats unter Berufung in das Beamten-
verhältnis als Ehrenbeamter zum Ortschaftsbürger-
meister zu ernennen. Die Ernennung erfolgt durch die 
oberste Dienstbehörde. Abweichend von § 2 Abs. 1 
Satz 2 ThürAufEVO darf die Aufwandsentschädigung 
für den Ortschaftsbürgermeister für die Dauer der lau-
fenden Amtszeit des Gemeinderats bis zum monatli-
chen Höchstbetrag festgesetzt werden. Die bisherigen 
Gemeinderatsmitglieder sind die Ortschaftsratsmit-
glieder. Eine Wahl nach Absatz 3 Satz 1 fi ndet nicht 
statt; Absatz 3 Satz 3 fi ndet keine Anwendung. § 12 
Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. Nimmt kein bisheriges 
Gemeinderatsmitglied das Amt des Ortschaftsratsmit-
glieds  an, hat der Ortschaftsbürgermeister die Befug-
nisse des Ortschaftsrats.

(12) Im Falle der freiwilligen Bildung oder Erweiterung 
einer Landgemeinde können die Gemeinden bean-
tragen, dass Absatz 11 mit Wirksamwerden der Be-
standsänderung nicht zur Anwendung kommen soll; 
eine entsprechende Regelung erfolgt im Neugliede-
rungsgesetz. Im Neugliederungsgesetz wird ebenfalls 
die Frist zur Anpassung des Ortsrechts geregelt.

(13) Freiwillig gebildete oder erweiterte Landgemeinden 
mit mehr als 10.000 Einwohnern, deren Ortschaften 
mindestens 1.000 Einwohner haben, können innerhalb 
eines Jahres nach Wirksamwerden der Bestandsän-
derung in der Hauptsatzung bestimmen, dass bis zum 
Ende der nächsten auf die allgemeinen Kommunalwah-
len folgenden gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats,
a) der Ortschaftsrat auch über die Angelegenheiten 

des Absatzes 7 Nr. 5, 8 bis 11 und 13 entscheidet,
b) der Gemeinderat über die Angelegenheiten des Ab-

satzes 7 Nr. 1, 2, und 6 im Einvernehmen mit dem 
Ortschaftsrat entscheidet,

c) die Landgemeinde den Ortschaften zusätzlich zu 
den fi nanziellen Mitteln nach Absatz 9 einen An-
teil am Aufkommen der Grundsteuer A, B und der 
Gewerbesteuer zur Verfügung stellt. Der Anteil be-
misst sich in einem zu bestimmenden Vomhundert-
satz an dem Steueraufkommen dieser Steuerarten, 
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das der jeweiligen Ortschaft nach der im jeweili-
gen Haushaltsjahr geltenden Fassung des Grund-
steuergesetzes und des Gewerbesteuergesetzes 
ohne die Bildung der neuen Gemeindestruktur zu-
stehen würde.

Den Beschluss über die Hauptsatzungsregelung nach 
Satz 1 hat der Gemeinderat den Bürgern zur Entschei-
dung in geheimer Abstimmung vorzulegen. Die Bestim-
mungen über die Durchführung des Bürgerentscheids 
gelten entsprechend. § 5 Abs. 1 des Thüringer Gebiets-
reform-Vorschaltgesetzes bleibt unberührt."

6.  In § 53 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 1 wird die Ver-
weisung "§ 23 Thüringer Gemeindehaushaltsverord-

nung (ThürGemHV)" durch die Verweisung "§ 23 Thür-
GemHV" ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 2. Juli 2016
Der Präsident des Landtags

Carius


